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Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 4 
„Solarpark Stocksdorf“ der Gemeinde Elsteraue

Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 26. 09. 2013 gemäß § 10 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) den Bebauungsplan Nr. 4 „So-
larpark Stocksdorf“ der Gemeinde Elsteraue als Satzung 
beschlossen, Beschluss-Nr.: 323/09/2013. Der Bebauungs-
plan Nr. 4 ist aus den Darstellungen des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Elsteraue in der Fassung der 3. Än-
derung entwickelt.

Der Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat der Ge-
meinde Elsteraue wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB hiermit 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung wird der 
Bebauungsplan Nr. 4 „Solarpark Stocksdorf“ der Ge-
meinde Elsteraue wirksam.

Jedermann kann den Bebauungsplan Nr. 4 „Solarpark 
Stocksdorf“ der Gemeinde Elsteraue bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A), den Textlichen Festsetzungen 
(Teil B) und der Begründung mit Umweltbericht sowie 
zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB 

im Fachbereich Bauwesen der Gemeinde Elsteraue, 
Hauptstraße 30 in 06729 Elsteraue zu den Dienstzeiten 
sowie nach Vereinbarung einsehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangen.

Frist für Geltendmachung der Verletzung 
von Vorschriften
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden 
– eine nach § 214 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

– eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

– nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs

unbeachtlich, wenn nicht innerhalb von 1 Jahr seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemein-
de Elsteraue, Hauptstraße 30 in 06729 Elsteraue geltend 
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gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen 
(§ 215 Abs. 1 BauGB).

Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschä-
digungsansprüche infolge der Rechtskraft des Bebau-
ungsplanes Nr. 4 der „Solarpark Stocksdorf“ Gemeinde 
Elsteraue wird hingewiesen.

Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-
langen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Die Fälligkeit des 
Entschädigungsanspruches kann dadurch herbei geführt 
werden, dass der Entschädigungsberechtigte die Lei-
stung der Entschädigung schriftlich bei der Gemeinde El-
steraue, Hauptstraße 30 in 06729 Elsteraue beantragt. Ein 
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird.

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß 
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
nach § 8 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt in der geltenden Fassung kann 
nicht mehr geltend gemacht werden, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Sat-
zung gegenüber der Gemeinde Elsteraue, Hauptstraße 30 
in 06729 Elsteraue unter Bezeichnung der verletzten Vor-
schrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend 
gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.

Elsteraue, den 27. 03. 2015

Meißner
Bürgermeister
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Gemäß §§ 8, 35 und 45 Kommunalverfassungsgesetz Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. 06. 2014 (GVBL.LSA 
S. 288) und dem Runderlass zur Aufwandsentschädigung 
für ein Ehrenamt oder zu sonstiger ehrenamtlicher Tätig-
keit Berufene vom 16. 06. 2014 (MBL.LSA S. 264) hat der 
Gemeinderat in seiner Sitzung am 05. 03. 2015 folgende 
1. Änderungssatzung beschlossen: 

I.
§ 2 – Aufwandsentschädigung –

 1.  Es wird ein neuer Absatz (8a) mit  folgendem Wortlaut 
eingefügt:

  Ortsbürgermeister erhalten ihre Aufwandsentschädi-
gung monatlich zum Ersten des Monats im Voraus.

 2. Es wird ein neuer Absatz (9a) mit folgendem Wortlaut 
eingefügt:

  Ortsbürgermeister, Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehren sowie der Wasserwehr verlieren ihren Anspruch 
auf Aufwandsentschädigung, wenn die Tätigkeit länger 
als 1 Monat ununterbrochen nicht ausgeübt wird. Im 
Übrigen gilt Absatz 9 entsprechend.

II.
Inkrafttreten

Diese 1. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01. 07. 
2014 in Kraft.

Elsteraue, den  09. 03. 2015

Meißner, Bürgermeister

1. Änderungssatzung
der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtlich tätige Bürger und 

Fraktionen (Entschädigungssatzung)

Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue hat in sei-
ner Sitzung am 05. 03. 2015 eine Änderung der Anlage 
1 der Satzung über die Benutzung der Gemeindebibli-
othek vom 14. 10. 2004 und damit die Änderung der 
Öffnungszeiten der Gemeindebibliothek im Ortsteil 
Tröglitz beschlossen.

Die geänderte Anlage 1 wird nachfolgend bekannt ge-
macht:

Öffnungszeiten der Gemeindebibliothek
Die Gemeindebibliothek am Standort Mittelstraße 7 
im Ortsteil Tröglitz (Schulgebäude) hat zu folgenden 
Zeiten geöffnet:
montags von  15.30 Uhr  bis  17.00 Uhr
dienstags von  9.00 Uhr  bis  10.30 Uhr
donnerstags von  9.00 Uhr  bis  10.30 Uhr 

Öffnungszeiten der Gemeindebibliothek

Bei Bedarf kann eine telefonische Bestellung von 
Medien unter 03441/22 98 91 zu den vorstehenden 
Öffnungszeiten oder unter 03441/22 61 00 zu den Öff-
nungszeiten der Gemeindeverwaltung erfolgen. Die 
Auslieferung und der Umtausch ausgeliehener Medien 
erfolgen nach Absprache. 

Meißner, Bürgermeister

 6 / 1 / 2014 Feststellung Jahresabschluss 31. 12. 2011 
und Entlastung des Verbandsgeschäfts-
führers

Beschlüsse der Verbandsversammlung 
des AZV Weiße Elster – Hasselbach/Thierbach vom 08. 12. 2014

6 / 2 / 2014 Anpassung des Betriebsführungsent-
  geltes für das Jahr 2015
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Der Jahresabschluss 2011 des Abwasserzweckverbandes 
Weiße Elster – Hasselbach / Thierbach wurde in der Ver-
bandsversammlung vom 08. 12. 2014 festgestellt und der 
Verbandsgeschäftsführer entlastet. Die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BRV AG, Halle, hat am 27. 06. 2014 den 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit 
vom 30. 03. 2015 bis 24. 04. 2015 in der Geschäftsstelle des 
Abwasserzweckverbandes Weiße Elster – Hasselbach / 
Thierbach, Dr.-Engler-Straße 16 in 06729 Elsteraue zu den 
folgenden Geschäftszeiten

Montag, Mittwoch, Donnerstag 8.00 Uhr – 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr – 18.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr – 11.00 Uhr

zur Einsichtnahme aus.

Elsteraue, den 09. 03. 2015

Kahnt, Verbandsgeschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses 2011 des Abwas-
serzweckverbandes Weiße Elster – Hasselbach/Thier-
bach Beschluss-Nr.: 6/1/2014 der Verbandsversammlung  
des AZV Weiße Elster – Hasselbach / Thierbach vom  
08. 12. 2014

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckver-
bandes Weiße Elster – Hasselbach / Thierbach beschließt 
die Feststellung des Jahresabschluss 31. 12. 2011 und die 
Entlastung des Verbandsgeschäftsführers.

1.    Feststellung des Jahresabschlusses
1.1  Bilanzsumme

1.1.1  davon entfallen auf der Aktivseite auf
           – das Anlagevermögen   30.165.920,09 EUR
           – das Umlaufvermögen  3.614.587,89 EUR
           – Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 EUR

           Summe Aktivseite  33.780.507,98 EUR

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2011 
des AZV Weiße Elster – Hasselbach / Thierbach 

1.1.2  davon entfallen auf der Passivseite auf
           – das Eigenkapital – 243.363,88 EUR
           – der Verlustvortrag  –  113.885,48 EUR
           – den Jahresgewinn/-verlust – 133.392,30 EUR
           – den Sonderposten aus 
  Investitionszuschüsse  10.820.682,60 EUR
           – die empfangenen Ertrags-
  zuschüsse  8.083.615,46 EUR
           – die sonstigen Rückstellungen  2.231.319,35 EUR
           – die Verbindlichkeiten 13.135.532,23 EUR

          Summe Passivseite 33.780.507,98 EUR

1.2     Jahresverlust – 133.392,30 EUR

1.2.1  Summe der Erträge  2.660.944,73 EUR
          Jahresfehlbetrag – 133.392,30 EUR
1.2.2  Summe der Aufwendungen  2.824.336,81 EUR

2.       Behandlung des Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2011 in Höhe von 
133.392,30 EUR wird festgestellt und wie folgt behan-
delt:

Der im Wirtschaftsjahr 2011 entstandene Jahresfehlbe-
trag soll, unter Berücksichtigung von § 13 Abs. 5 EigBG, 
auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Vortrag auf neue Rechnung  133.392,30 EUR

Die Entlastung des Verbandsgeschäftsführers wird be-
schlossen.
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Werte Einwohnerinnen und  Einwohner,

der Kreistag des Burgenlandkreises hat am 09. 03. 2015 
auf seiner Sitzung beschlossen, für 40 Asylbewerber in 
Tröglitz Wohnungen anzumieten. Ich weiß, dass es unter 
der Tröglitzer Bevölkerung viele Fragen zur Unterbrin-
gung der Asylbewerber in dem Ortsteil der Elsteraue gibt. 
Um diese zu beantworten, lade ich Sie zu einer Einwoh-
nerversammlung  ein.

Hier haben Sie die Möglichkeit, Fragen zur Unterbrin-
gung und Betreuung der ausländischen Bürger zu stellen. 
Wir wollen Ihre Meinung hören und zusammen mit den 
Bürgern von Tröglitz beraten, wie wir diese Herausforde-
rung gemeinsam meistern können.

I I . I n f o r m a t I o n e n

Aufnahme von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern
Einladung zur Einwohnerversammlung

Die Einwohnerversammlung findet  

am Dienstag, dem 31. März 2015, um 18.30 Uhr

im  Kultur- und Kongresszentrum, Großer Saal, 06729 Els-
teraue, OT Alttröglitz, Hauptstraße 26, statt.

Ich würde mich freuen, Sie zu dieser wichtigen Informa-
tionsveranstaltung begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Götz Ulrich, Landrat

Beschluss-Nr. 86/03/2015
1. Änderungssatzung der Satzung über die Entschädigung 
für ehrenamtlich tätige Bürger und Fraktionen (Entschä-
digungssatzung)
Der Gemeinderat beschließt die 1. Änderungssatzung der 
Entschädigungssatzung in der vorliegenden Form.

Abstimmungsergebnis:   einstimmig 

Beschluss-Nr. 87/03/2015
1. Änderungssatzung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Elsteraue 
Der Gemeinderat beschließt die 1. Änderungssatzung der 
Hauptsatzung in der vorliegenden Form.

Abstimmungsergebnis:   11  Ja-Stimmen
  3  Nein-Stimmen
  1  Stimmenthaltung

Beschluss-Nr. 88/03/2015
Änderung der Anlage 1 der Satzung über die Benutzung 
der Gemeindebibliothek
Der Gemeinderat beschließt die Änderung der Anlage 1 
der Satzung über die Benutzung der Gemeindebibliothek 
in der vorliegenden Form.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig
 

Beschlüsse des Gemeinderates Elsteraue vom 05. 03. 2015

Beschluss-Nr. 89/03/2015
Erhöhung der Garagenmieten und Pachten im Gebiet der 
Gemeinde Elsteraue 
Der Gemeinderat beschließt folgende Erhöhungen der 
Mieten und Pachten im Gemeindegebiet:
Garagenmieten: um  5,00  E / Monat  
 von  15,00  E / Monat   
 auf  20,00  E / Monat =  3.480,00 E 

Gartenpacht: um  0,02  E / m²        
 von  0,08  E / m²           
 auf    0,10  E / m²       =  2.265,80 E
Gartenpacht Vereine:  um  0,03  E / m²        
 von  0,05  E / m²           
 auf    0,08  E / m²  = 3.147,90 E
Weideland: um  0,0001 E / m²    
 von  0,0199 E / m²       
 auf    0,02  E / m² = 0,70 E 
Die Erhöhungen sollen ab 01. 01. 2016 gelten.

Abstimmungsergebnis:   12  Ja-Stimmen
  3  Nein-Stimmen

Beschluss-Nr. 90/03/2015
Ergänzung des Maßnahmeplans Hochwasser gemäß der 
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Beseitigung der Hochwasserschäden 2013
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt die 
Ergänzung des Maßnahmeplanes der Gemeinde Elsteraue 
gemäß Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig


